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	Wettbewerbsrecht im Fachgebiet: Abmahnungen & Prozessrecht

	Sie wurden wegen Wettbewerbsrechtsverletzung abgemahnt oder ihre Konkurrenten verhalten sich wettbewerbswidrig? Wir helfen!
	 	Dabei ist jeweils zu beachten, dass es für die Rechtmäßigkeit  einer wettbewerbs-
rechtlichen Abmahnung völlig unerheblich ist, ob der Verstoß vorsätzlich oder lediglich "aus Versehen" - z.B. aufgrund von Unwissenheit der rechtlichen Vorgaben - geschehen ist.


Im Falle einer gerichtlichen Auseinander-
setzung besteht bei wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten zudem die Besonderheit, dass nicht nur Konkurrenten, sondern auch Verbraucherschutzverbände klagebefugt sind. Ferner hat der Gesetzgeber in § 12 Abs. 2 UWG eine Dringlichkeitsvermutung eingeführt, so dass die Dringlichkeit für den Erlass einer einstweiligen Verfügung durch den Antragssteller nicht nachgewiesen werden muss. Wird daher auf eine Abmahnung nicht reagiert, droht schnell der Erlass einer einstweiliger Verfügungen. Allerdings ist zu beachten, dass eine einstweilige Verfügung lediglich auf Unterlassung und/oder Auskunft gerichtet ist, nie hingegen z.B. auf die Zahlung von Schadensersatz. Dies ist im Wettbewerbsrecht jedoch nicht weiter relevant, da bei wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten etwaige Schadens- ersatzansprüche in der Regel keine Rolle spielen. 

 Im Wettbewerbsrecht ist ein schnelles Handeln auch deshalb so wichtig, weil dort sehr kurze Verjährungsfristen geltend, nämlich - lediglich sechs Monate anstatt der regelmäßigen Frist von drei Jahren. Deshalb ist besonders bei einstweiligen Verfügungen auch darauf zu achten, dass der Verfügungsgegner die gegen ihn erlassene Verfügung als endgültig anerkennt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die einstweilige Verfügung wegen eingetretener Verjährung wieder aufgehoben wird. 

 Der Streitwert wird in wettbewerbs- rechtlichen Auseinandersetzungen in der Regel ab 10.000 EUR angesetzt, wobei auch Streitwerte in Höhe von 50.000 EUR keine Seltenheit sind. Die Anwalts- und Gerichtskosten können für die Partei, die den Gerichtsprozess verliert, also recht hoch werden. Allerdings hat der Gesetzgeber nun in § 51 GKG eine Streitwertbegrenzung in Höhe von 1.000 Euro festgelegt, wenn die Bedeutung der Sache für den Beklagten erheblich geringer zu bewerten ist. Dies muss für jeden Einzelfall ermittelt werden. Daher ist eine kompetente Rechtsberatung durch einen auf das Wettbewerbsrecht spezialisierten Anwalt besonders wichtig. 

 Sie sind der Auffassung, dass Ihre Konkurrenten sich Ihnen gegenüber wettbewerbswidrig bzw. sich nicht marktkonform verhalten? Wir stehen Ihnen mit unserem wettbewerbsrechtlichen Fachwissen gerne zur Verfügung und helfen Ihnen dabei, sich optimal im Wettbewerb zu behaupten. Auch im umgekehrten Fall stehen wir Ihnen selbstverständlich: Wir helfen Ihnen, wenn Sie wegen eines (angeblichen) Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht abgemahnt bzw. verklagt worden sind. Wir prüfen die Ihnen vorgeworfene Wettbewerbsverletzung, beraten Sie über die Handlungs- möglichkeiten und setzen die ggf. Ihnen zustehende Gegensprüche - z.B. im Wege einer negativen Feststellungsklage - durch. 

 Für weitere Informationen zu unseren Dienstleitungen klicken Sie bitte in dem rechten Menü auf die entsprechende Rubrik oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.
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	Ein Großteil der in der Praxis ausgesprochenen Abmahnungen und beantragten einstweiligen Verfügungen haben wettbewerbsrechtliche Auseinandersetzungen zum Gegenstand. Zum Teil hat sich sogar eine rechtsmissbräuchliche Abmahnpraxis entwickelt, die der Gesetzgeber aber derzeit rechtlich zu begegnen sucht. 

 Dennoch darf keinesfalls davon ausgegangen werden, dass jede wettbewerbsrechtliche Abmahnung rechtswidrig sei. Oftmals sind wettbewerbsrechtliche Abmahnungen berechtigt und dienen dem Verbrauchersschutz oder dem Schutz vor dem unlauteren Verhalten eines Konkurrenten. Selbst sog. "Massenabmahnungen" sind nicht von vornherein rechtsmissbräuchlich. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 17.06.2008, Az. I ZR 219/05) macht eine Vielzahl von Rechtsverletzungen eine ebensolche Zahl von Abmahnungen notwendig. Andernfalls wäre das Recht des Einzelnen wertlos. Dabei kommt der Bundesgerichtshof sogar zu dem Ergebnis, dass gerade die Vielzahl von Rechtsverstößen die Einschaltung eines Rechtsanwaltes erforderlich macht und zwar auch dann, wenn der Abmahnende über eine eigene Rechtsabteilung verfügt. 

 Denn es sei nicht zumutbar, die eigenen Mitarbeiter mit zeitaufwendigen Abmahnungen zu betrauen, nur um dem Rechtsverletzer die Kosten der Inanspruchnahme eines Rechtsanwaltes zu ersparen. Nichtsdestotrotz können wettbewerbsrechtliche Abmahnungen unter bestimmten Voraussetzungen natürlich als rechtsmissbräuchlich zu bewerten sein. Eine solcher Rechtsmissbrauch kann insbesondere dann vorliegen, wenn nicht der Unterlassungsanspruch, sondern die Erzielung von Abmahngebühren im Vordergrund steht, vgl. § 8 Abs. 4 UWG. In diesen Fällen hat der Abgemahnte sogar gegen den Abmahnenden einen Anspruch, die für die Rechtsverteidigung entstandenen Anwaltskosten beim Abmahnenden erstattet zu verlangen. Es bedarf daher der genauen Prüfung einer wettbewerbsrechtliche Abmahnung, insbesondere um ggf. weitere Kosten - die z.B. durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung entstehen können - zu vermeiden. 

 Die Gründe für eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung können sehr unterschiedlich sein. So spielt das Wettbewerbsrecht z.B. beim Internetmarketing (GoogleAds, Affiliate Marketing, vergleichende Werbung, Rabattaktionen etc.), bei der E-Mail-Werbung, aber auch bei "trivialen" Dingen wie bei Informationspflichten (z B. Impressumspflicht, Pflicht zur Widerrufsbelehrung) eine zentrale Rolle. Selbst fehlerhafte AGBs können über das Wettbewerbsrecht abgemahnt werden, da dadurch Wettbewerbsvorteile erreicht und Verbraucher benachteiligt werden können. Oftmals wird das Wettbewerbsrecht auch unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung, des Nachahmungsschutzes, bei geschäfts-
schädigenden Äußerungen oder beim Abfang von Kunden relevant. Ebenso kann aber auch der Irreführungsschutz von großer Bedeutung sein, wie z.B. bei irreführenden Angaben beim Preis oder der Produktbeschreibung. Natürlich können auch spezialgesetzliche Marktverhaltensregeln z.B. aus dem Arzneimittelwerbegesetz, dem Lebensmittelrecht oder Standesrecht Bedeutung erlangen.
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Presse: Interview unseres Gründungspartners Dr. Oliver S. Hartmann in der Legal Tribune Online "Indien gehört ins Portfolio" (9.4.2015), siehe http://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/deutsche-kanzleien-ausland-indien/






  Alle Kanzleinachrichten  
 FAZ vom 31.10.12, Nr. 254, Seite 19: "Die Kanzlei bietet dank exzellenter Vernetzung eine Rechtsdienstleistung an, die viele große Kanzleien sicherlich gerne anbieten würden, an der sie aber aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse scheitern. Nicht... 





  Alle Kanzleinachrichten  
 Dissertation von Dr. Oliver S. Hartmann (Partner von InDe® Rechtsanwälte) über "Das Markenrecht in Indien" wird mit Karlheinz Quack Preis ausgezeichnet (siehe hier). Das Werk ist in der "grünen Reihe" des Max Planck-Instituts erschienen und zählt mit... 
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Latest News
	 Produkt- und Markenpiraterie in Indien: 640.000 Euro Strafschadensersatz In einer bemerkenswerten Entscheidung hat der High Court in Mumbai im Jahre 2019 im Falle von Markenpiraterie einen sehr hohen Strafschadensersatz verhängt, nämlich umgerechnet ca. 640.000 Euro (Umrechnungskurs am 1.05.2019)....weiterlesen auf https://transpatent.com/produkt-und-markenpiraterie-in-indien-640-000-euro-strafschadensersatz/





	 Patentrecht in Indien – Angriff eines indischen Patents durch Nichtigkeitsklage Ist ein Patent in Indien wirksam erteilt worden, können die aus dem Patent resultierenden Rechte vor den indischen Gerichten durchgesetzt werden, und zwar auch zugunsten von ausländischen Unternehmen. Auch im umgekehrten Fall, d.h. wenn ein ausländisches Unternehmen ein zugunsten eines Dritten in Indien eingetragenes Patent benutzen will, sollte das ausländische Unternehmen nicht der irrigen Annahme unterliegen, dass Patentrechte in Indien ohnehin nicht durchsetzbar seien.



  weiterlesen...  

	 Asienworkshop IHK Frankfurt am 27. März 2019 - Indien & China Asienworkshop IHK Frankfurt am 27. März 2019



  weiterlesen...  

	 Rechtsanwalt Dr. Oliver S. Hartmann zum Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht ernannt  
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